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Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistunger
Einkommensteuergesetzes (EStG)

Name, Anschrift Firma Rudolf Fock GmbH & Co. KG, Feldstraße 3,24568 Kaltenkirchen
Rechtsform

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt vom 10.07.2025 bis zum 09.07.2028.

Wichtiqer Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungen gilt. lst die
Bescheinigung für einen Zeitraum gültig, kann auch eine Kopie ausgehändigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel und Sicher-
heits-Nummer versehen.
Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung über
ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. Diese Prüfung kann durch eine lnternetabfrage beim
Bundeszentralamt für Steiuern (www.bzst.de) erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für §teuern gespeichert und
bei einer lnternetabfrage den Leistungsempfängern bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für Steuern die Gültigkeit
nicht oder kann der Leistungsempfänger eine lnternetabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der
Freistellungsbescheinigung angegebenen Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer lnterneiabfrage beim
Bundeszenträlamt für Steuern oder einer Nachfrage beim Flnanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende grobe
Fahrlässigkeit.
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o.g. Gültigkeitszeitraumes und/ oder für die o.g.
Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem
Leistenden steht einer Zahlung gleich.

Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

lhr Finanzamt
(Dleses Schreiben wurde maschinellerstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Datenschutzhinweis
lnformationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverualtung und über lhre Rechte nach der Daten-
schutz-Grundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeinen lnformati-
onsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Daten-

oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
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